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Thomas Wilhelm: kurzen Beıtrag (»Wiegendrucke ı Tübinger Wıilhelmsstift. Katalogi-
SICTUNg mit Überraschungen«, 7/-12) auf den (ım Herbst gedruckt erwartenden Inkunabel-
Katalog des Wılhelmsstifts VOraus als Pılotprojekt tür entsprechende Kataloge der übrigen
Bıbliotheken uUunNnsercs Bundeslandes ternommMmen und finanziert werden konnte, unterstreicht die
Bedeutung des Bestands und die Qualität der Bestandspflege Wiılhelmsstift, und wohl ebenso die
langjähriger Vorarbeiten: Kern SEIL 1961 kontinuijerlich weitergeführten Privatinitijative Von
Heribert Hummel. uch 1inNe Überraschung ann bereits vorgestellt werden: des Angelus de Clavasıo
»Summa angelıca de casıbus CONSCIENT1AC«, ausgedruckt 28 August 1488 Nürnberg bei Anton
Koberger

Unintormierten Zeiıtgenossen SaNzZ unglaublich erscheinende Eingriffe, weıl VO:|  — nerwartete: Seıite
geschehen, die Wissenschaftsfreiheit der Theologıe stellt Hubert Wolf dar (»Politisch orthodox
kırchlich-orthodox Repressaliıen der württembergischen Regjierung unbotmäßige Theologieprotes-

Vormärz« 99—116) Wıe der sprechende Tıtel Sagt Es gab C1NC Zeıt, der WCNISCI ‚dıe Kirche«
(römische der Rottenburger Instanzen) als vielmehr der (württembergische) Staat die Autonomıie der
Tübinger Fakultät beschneiden suchte und aktısch beschnitt CINZ1IS des Grundes alber, dafß die
»wıdrıge kırchenpolitische Rıchtung« iıhres Personals nıcht behagte Man mufß letztere den Ultramonta-
11ISINUS deswegen nıcht für richtig ten die Peinlichkeit bleibt trotzdem uch der Protagonist Wolts
Darstellung, Johann Ev. Kuhn, hielt SIC nıcht lange durch ber schwor ıhr nıcht ELW dem ruck
der ihn angewandten kleinlichen Schıkanen und ühlbaren Repressalıen ab, sondern aufgrund
wachsender besserer Einsıicht. Ahnlich Carl-Joseph Heftele. 'olf skızzıert ı knappen Strichen diese
Grabenkämpfe, deren Ende VO:  - Staats die kleinlaute Rehabilıtierung der Inkriminijerten
und Geschurigelten stand die U  — und ach 1848 reilich auch als starke Streıiter auf seıten der
‚polıtischen Orthodoxıie« zupafß und Hof) amen 'ohl wahr, damals »die Kirchenpolitik ber die
Wissenschaft und ıhre Autonomıie« Ss1CEgLE, WIC Wolt ® 116)9 ber diestalls die Kirchenpolitik
»C1IICa SdCcC1Td« die staatlıche, die Staatskırchenpolitik

Aufmerksamkeit verdient auch C1M biographisches Detail WIC gerade CinN »relig1Ös Suchender« (S 118)
Begınn des Drıitten Reiches unıversitare: Mılıeu zwıischen den Polen Kiırche/Theologie und

Nationalsozialismus hın und her driftete und biographischer Dünung da, dort
Antwort auf Suche tand Was unNns heute unendlich klar dünkt, konnte wohl nıcht jedem e1it-

SsCIN Wıe die Rechnung trotzdem nıcht aufging, steht auf anderen Blatt (Karl tto
Watzınger »Auf der Suche ach Weg und Ziel Meıine Jugendjahre der NS Diktatur« 117-134)

Abraham PeterKustermann

Juristengenerationen und iıhr Zeıtgeist Abhandlungen großer Juristen 4AUS ‚WE Jahrhunderten MIitL
eintührenden Worten Zum 200jährigen Bestehen des Verlages Schulthess Hg VO  — HANSsS MERZ
TIETRICH SCHINDLER HANns ÜULRICH WALDER Zürich Schulthess 1991 4375 Ln 72

Anläßlich SC1INCS zweihundertjährigen Bestehens hat der schweizerische juristische Verlag Schulthess C11C
Reihe Zürcher Professoren gebeten, wichtige Texte verstorbener Fachkollegen auszuwählen und diese,
versehen MIitL Einleitung Person und Werk Florilegium zusammenzustellen S50 IST ein
Lesebuch IMIL Abhandlungen bedeutender Vertreter rüherer Juristengenerationen entstanden Mögen
manche Namen dem ausländischen Ohr unveritiraut SCHN, tellen S1IC für den schweizerischen Jurısten die
» Vatergeneration« dar, VO:  } deren Verdienste die Rechtswissenschaft INnan heute och zehrt und autf
deren Schritften INan zurückgreift (Fragwürdiges) Auswahlkriterium WAar, dafß die utoren jemals
eLWwaAas bei Schulthess publıziert hatten Das hat ZU!r Folge, dafß CINISC große Namen WIC Eugen Huber der
Car/| StOSs nıcht sınd Die behandelte Zeıtspanne reicht bıs das Ende des Jahrhunderts
zurück altere Texte otftenbar 1UT mehr von rechtshistorischem Interesse gewesen? Die Einleitung
jedem Beıtrag ‚oll sıchtbar machen, welche Entwicklung die behandelte Materıe Gesetzgebung, Lehre
und Praxıs hat Auftallend IST, dafß kaum der behandelten Juristen Cin rTeiNer kademiker
dem Sinne Warl, dafß nıcht zumindest der jJuristischen Praxıs War auch ZCISCH viele C1M

ausgepragtes Interesse tür die grundlegenden Fragen des Rechts Statt bei den »schweıizerischen FEıgenarten«
werden die Ursachen eher spezıfıschen Curriculum des Jurısten als dem Vor dem Z weıten Weltkrieg
vielleicht och mehr auf das Grundsätzliche ausgerichteten Erkenntnisinteresse suchen sCin
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Die ausgewählten Texte stammen AUS möglıchst breiten Zahl VO:  3 Rechtsgebieten Allgemeıine
Reflexionen bietet der Artikel » Wır Juristen Erfahrungen und Gedanken« VO:  } Ernst Hafter der das
Lehrbuch zum 1942 erlassenen gesamtschweizerischen Strafrecht chrıeb Vom Bündner Privatrechtler und
Rechtshistoriker aul Mutzner kommt dessen uch heute och und wieder aktuelle Antrıttsvorlesung
» Vom Wert der Rechtsgeschichte« dem Jahre 1919 ZU Abdruck Aloıs Troller IST mMIit gleich ‚WEel

Abhandlungen V  9 welche beide Seıten des Rechtsphilosophen und Immaterialgüterrechtlers abdek-
ken der 1979 erschienene Aufsatz »Heutige Strömungen der Rechtsphilosophie« »Der gyute Glaube

gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht«. Der alteste Aufsatz sStammıt«t VO': vielseitig versierten

Juristen Johann Caspar Bluntschlı, der 1840 das Privatrechtliche Gesetzbuch des antons Zürich
ausarbeıtete und sıch ach sSsCINCT Übersiedlung ach Deutschland 1846 VOT allem als konservativer
Staatsrechtler Namen machte. eın Beıtrag »Die schweizerische Nationalıtät« etellt C1IiNC Reflexion der
Eigenschaften dar, die C1iMn Volk zusammen!  ten Er WUur: de geschrieben der eıt der großen natiıonalen
Zusammenschlüsse und ISTt heute Rahmen der europäischen Integration wieder von Interesse Der uch

Deutschland bekannte Staats und Verwaltungsrechtler Yıtz Fleiner versucht i »Entstehung und
Wandlung moderner Staatstheorien der Schweiz« aufzuzeigen, WIC staatsrechtliche Theorien ıhre (GGenese

der unmıiıttelbaren polıtischen Anschauung ıhrer Postulanten haben Zur Sprache kommen Rousseau, VO  3
Haller und Calvın Calvın bewertete den Glauben höher als die staatlıche Macht und löste die kirchliche
Gemeindeorganisation VO: Staat In Nordamerika führte Lehre ZUuUSsammen miıt englischen Rechtsvor-
stellungen Zur Idee unveräußerlicher, angeborener Menschenrechte, welche iıhrerseits auf den europäischen
Kontinent zurückwirkte und der Schweiz des Jahrhunderts Zur Anerkennung der Religionsfreiheit
rte Mıt der tür deren Verwirklichung ertorderlichen Trennung Von Kirche und Staat, WIC S1IC CINMISCH
Kantonen praktiziert wurde, egal sıch dıe Kirche guten Teiıles ihres Finflusses auf das Kollektiv. Max
Huber, Zürcher Offentlichrechtler und Präsıdent der Internationalen Konterenz des Roten
Kreuzes, erwarb sıch ı der Zeıt des Weltkrieges Verdienste dıe Aufrechterhaltung der schweiızerı1-
schen Neutralıtät eın Autsatz »Kriıse der Neutralıtät« 1956 dem Eindruck der Niederwerfung des
ungarischen Volksaufstandes geschrieben, ekommt heute Rahmen der Diskussion dıe Probleme

schweizerischen Beıtrıtts C1iNeE CUuU«C tualıtät „Recht und Ambiance« VO:  — Dietrich Schindler
SCHNIOT dokumentiert das Interesse SC1NCS Verftassers für die außerrechtlichen Vor; aussetzungen des Staats-
und Völkerrechts Der Aufsatz »Die Freiheitsrechtskataloge als Kodifikation der Freiheit« belegt den
Beıtrag VO!  — Zaccarıa (GGrtacomett: bei der 1959 erfolgten Anerkennung ungeschriebener Grundrechte UrC|
das Bundesgericht Vorwiegend den ıdeengeschichtlichen Grundlagen des Staatsrechts zugetan WAar Max
Imboden, der auch C1iNEe tiefenpsychologische Deutung der Staatsftormen vorlegte Mıt »Die staatsrechliche
Problemati des schweizerischen Föderaliısmus« eıtete C1NC verstärkte wissenschattliıche Wertschätzung
des Föderalısmus CinN Der erst VOT kurzem verstorbene Peter oll hat sıch vorwiegend als kreativer und
kritischer Strafrechtler Namen gemacht eın Interesse galt jedoch nıcht DUr dem geltenden pOS1iıtıven
Recht: » Jesus und das esetz« aus dem Jahre 1968 will C1iNC rechtliche Analyse der Normenkritik der
jesuanıschen Lehre SC1IMH Noll kommt ZU) Schlufß »das Bıld das die bisherige Theologıe VO  — Jesus
erarbeitet hat nıcht völlıg unwesentlichen Zug erganzt werden« (3 245) Jesus habe
»dl€ bestehenden Morallehren und institutionellen Ordnungen staatlıcher und gesellschaftlicher Natur
nıcht hingenommen der Sar sanktıoniıert, sondern radıkal Frage gestellt« ebd AÄugust Egger chrıeb
CiNEC Reihe heute och relevanter privatrechtlicher Kommentare, interessierte siıch jedoch uch tür die
ethıischen Grundwerte des Zivilrechts. In »Eugen Huber als Gesetzgeber« würdigt sCciNneN verehrten
akademischen Lehrer Vorwiegend privatrechtliche Themen werden ı den Abhandlungen VO|  —_ Walter
Burckhardt (»Die Auslegung der Verträge«), arl Oftinger (»Dıie Vertragsfreiheit«), August Sınonıus (»Eın
verkanntes Freiheitsrecht«), Andreas Don Tuhr (»Eigentumsübertragung ach schweizerischem Recht«),
Hans Reichel (>»Behandlung formnichtiger Verpflichtungsgeschäfte«) behandelt 7u Wort kommen schliefß-
lıch uch Eugen urtı (»Der Staatsvertrag zwıischen der Schweiz und Frankreich«), Hans Fritsche
(»Rıchteramt und Persönlichkeit«), Hans 'elıx Pfenniger (»Vom Schwurgericht Z.U) Geschwornengericht

Kanton Zür: iCh«)‚ Max Guldener (»Berufsgeheimnis und Honorarforderung des Rechtsanwaltes«) Max
Gutzwiller (»Der ordre publıc schweizerischen Internationalprivatrecht«), Werner Niederer
(»Ceterum QqUaCTO de legum Imper11 Romanı conflictu«) Mögen CIN1ISC Abhandlungen wissenschaftlich

inzwischen überholten Forschungsstand reprasentieren, sind manche Thesen uch heute och
bedenkenswert Rene Pahud de Mortanges


